
 
 

    

Februar 2025 

IHK-Newsletter 

International 
 

  

 

 

https://exportpreis-hessen.de/


IHK Offenbach am Main, Brigitte Appiah, Tel. 069 8207-255 
E-Mail appiah@offenbach.ihk.de, Internet 

Inhaltsverzeichnis: 

Allgemeines Seite 

• Merkblatt zu Zollanmeldungen 2025 ........................................................................................................3 

• ATLAS-Versand: Ende der Übergangsphase auf NCTS-Phase 5 ...........................................................3 

• Lieferantenerklärungen: Aus „Transitional Rules“ wird „Revised Rules“..................................................4 

• Neue Meldevorschriften für Auslandszahlungen: Erhöhte Schwellenwerte zur Entlastung ....................4 

• Zulassung zum CBAM-Anmelder verschoben .........................................................................................4 

• ATLAS–Einfuhr: Unterlagencodierung Regionales Übereinkommen (PEM) ...........................................5 

• ATLAS-Versand/Einfuhr: Beitritt Georgiens zum Versandübereinkommen .............................................5 

• ATLAS – Ausfuhr: Unterlagencodierung bei Ausfuhren mit Bestimmungsland Iran ................................5 

• Neufassung: Endverbleibserklärung nebst Muster...................................................................................5 
• Neubekanntgabe Allgemeiner Genehmigungen zur Stärkung und Beschleunigung der Exportkontrolle ....... 6 

• Handbuch Ausfuhrgenehmigungen, Genehmigungscodierungen, elektronische Abschreibung .............6 

Länder 

• China – Ausfuhrzölle, Lizenzen, Zollsenkungen, Dual-Use-Güter 2025 ..................................................6 

• EU/Chile – Einführung des REX-Systems ab Februar 2025 ....................................................................8 

• EU – Embargomaßnahmen ......................................................................................................................9 

• EU – Antidumpingmaßnahmen ................................................................................................................9 

• EU – Kombinierte Nomenklatur ............................................................................................................. 11 

• Golfstaaten – 12stellige Zolltarifnummer gefordert ............................................................................... 11 

• Großbritannien – Sicherheitsanmeldungen (S&S Declarations) für Importe verpflichtend ................... 12 

• Südafrika – Liste der Antidumpingzölle auf Einfuhren aktualisiert ........................................................ 12 

• Südafrika – Liste beschränkter und verbotener Ein- und Ausfuhren aktualisiert .................................. 12 

Messen und Veranstaltungen 

• Hessische Firmengemeinschaftsmessestände: Ein Weg für Ihren internationalen Erfolg! .................. 12 

• Spotlight Internationalisierung: Auslandskontakte finden am 13. Februar 2025 ................................... 13 

• Round-Table „Markteintritt in die VAE“ am 25. Februar 2025 ............................................................... 13 

• Webinar Entsendung von Mitarbeitern nach Belgien am 28. Februar 2025 ......................................... 13 

Enterprise Europe Network (EEN) 

• Geschäftspartner im Ausland gesucht? ................................................................................................ 14 

• B2B-Events ............................................................................................................................................ 14 

Veröffentlichungen 

• ICC-Leitfaden Incoterms® 2020-Regeln für B2B-Verträge ................................................................... 15 

Auslandshandelskammern (AHK) 

• Geschäftsanbahnungsreisen zivile Sicherheitstechnologien nach Rumänien und  
Republik Moldau vom 2. bis 5. Juni 2025 .............................................................................................. 15 

Ansprechpartner ....................................................................................................................................... 16 

Impressum ................................................................................................................................................. 17 
  

mailto:appiah@offenbach.ihk.de
http://www.offenbach.ihk.de/newsletter/international


 

Seite 3 von 17 

Allgemeines 

Merkblatt zu Zollanmeldungen 2025 

Das Merkblatt zu Zollanmeldungen, summarischen Anmeldungen und Wiederausfuhrmitteilungen dient als 
offizielle Ausfüllanleitung für die ordnungsgemäße Abwicklung von Zollformalitäten. Es enthält detaillierte In-
formationen und Anweisungen zur korrekten Erstellung und Einreichung von Zollanmeldungen sowie zu den 
Anforderungen für summarische Anmeldungen und Wiederausfuhrmitteilungen. 

Die Ausgabe für das Jahr 2025 ist ab sofort online verfügbar und kann im Internet heruntergeladen werden. 
Mit der Veröffentlichung dieser aktualisierten Version ersetzt das Merkblatt die vorherige Ausgabe aus dem 
Jahr 2024. Es berücksichtigt die neuesten gesetzlichen Änderungen, Anpassungen an das Zollverfahren so-
wie mögliche neue Vorgaben für die elektronische Anmeldung. (Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

ATLAS-Versand: Ende der Übergangsphase auf NCTS-Phase 5 

Am 20.01.2025 endet die Übergangsphase von NCTS-Phase 4 auf NCTS-Phase 5. Alle teilnehmenden Staa-
ten haben zugesichert, die Umstellung ihrer nationalen Versandanwendungen bis zu diesem Zeitpunkt abzu-
schließen, jedoch werden einige Länder bestimmte Funktionalitäten erst später bereitstellen. Belgien, An-
dorra, Ungarn, Malta, Portugal und San Marino haben angekündigt, ihre Umstellung fristgerecht abzuschlie-
ßen. In Belgien und Irland wird die Funktionalität einer Unterwegszollstelle nach der Übergangsphase nicht 
wie geplant verfügbar sein, sodass dort auftretende Unterwegsereignisse lediglich auf dem VBD dokumen-
tiert, aber nicht elektronisch übermittelt werden. Beide Länder arbeiten jedoch mit hoher Priorität an der Im-
plementierung. Alle anderen NCTS-Teilnehmerstaaten haben ihre Umstellung bereits abgeschlossen. Die 
ATLAS-Info 0702/25 weist auf wichtige fachliche Änderungen hin, die nach Ablauf der Übergangsphase gel-
ten. Dies sind u. a. 

• bis zu 1999 Sendungen bzw. Positionen kann ein Versandverfahren in NCTS5 umfassen. Die Angabe 
der sechsstelligen HS-Unterposition ist nun obligatorisch. Die Codierung 9DFI ist ab NCTS5 nicht mehr 
möglich. Mit der Codierung 9DFI konnte die Angabe der Warennummer vermieden werden. 

• nationale Sammelnummern (Position 9990) können nicht mehr im Versandverfahren verwendet werden.  

• Beim Versandverfahren nach einer Ausfuhr aus der EU müssen aufgrund erhöhter Datenanforderungen 
die relevanten Daten aus der Ausfuhranmeldung (ABD) in das Versandverfahren übertragen werden. 
Dies geschieht über das ABD bzw. die entsprechende ATLAS-Nachricht, wobei ein reibungsloser Daten-
austausch zwischen Exporteur und Spediteur erforderlich ist. Der Bundesverband der Zollsoftwareher-
steller hat hierzu eine Schnittstellenbeschreibung veröffentlicht. 

• Beim Versandverfahren vor der Einfuhrverzollung in der EU kann es aufgrund der verpflichtenden An-
gabe der Warennummer dazu kommen, dass diese von der späteren Einfuhranmeldung abweicht. Dies 
liegt daran, dass unterschiedliche Unternehmen mit jeweils eigenen Informationen zur Ware die Anmel-
dungen vornehmen, weshalb die Warennummern nicht automatisiert übernommen werden. 
 Für den deutschen Zoll genügt es, wenn ein zugelassener Empfänger gemäß seiner Bewilligung 

überprüft, ob die Waren in Art und Menge unverändert geblieben sind. Stellt er jedoch eine abwei-
chende Warennummer fest, muss er dies als Unregelmäßigkeit im Entladekommentar der Bestim-
mungszollstelle melden.  

 Eine Prüfpflicht besteht für ihn nicht, und eine falsche Warennummer im Versandverfahren führt zoll-
seitig nicht zu einer Zollschuld, da das Verfahren automatisch erledigt wird.  

 Unabhängig davon sind alle Zollbeteiligten verpflichtet, jederzeit korrekte Angaben, einschließlich der 
Warennummer, in der Versandanmeldung zu machen.  

Ergänzend informiert der Zoll in seiner ATLAS-Info 0716/25, dass die Grundidee des Datenmodels im Ver-
sandverfahren ist, dass mehrere unterschiedliche Warensendungen in einem Versandverfahren auf einem 
Beförderungsmittel transportiert werden können. Dies betrifft insbesondere den Sammel-Ladungsverkehr, wo 
eine einzelne Warensendung nicht das gesamte Beförderungsmittel ausfüllt. Jede dieser Warensendungen 
ist in der Versandanmeldung als separate Einzelsendung anzugeben. (Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/FormulareMerkblaetter/Zollrecht/mb_zu_zollanmeldungen.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0702_25.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0716_25.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Lieferantenerklärungen: Aus „Transitional Rules“ wird „Revised Rules“ 

Das Pan-Euro-Med-Abkommen wird sukzessive reformiert, dabei ist Teil der Reform einfachere und zeitge-
mäße Ursprungsregeln. Diese so genannten Übergangsregeln oder „Transitional Rules“ können alternativ zu 
den bisherigen Ursprungsregeln des Regionalen Übereinkommens / der Pan-Euro-Med-Zone angewendet 
werden. Herausforderung: Sie gelten nur für einzelne Staaten dieser Zone.  

Seit 2025 lautet der Vermerk „Revised Rules“ statt „Transitional Rules“. Ab 2026 entfällt der Vermerk endgül-
tig. Gut zu wissen: Lieferantenerklärungen mit dem alten Vermerk „Transitional Rules“ sollen weiter aner-
kannt werden.  

Ist kein Zusatz „Transitional Rules“/„Revised Rules“ auf der Lieferantenerklärung vorhanden, gelten die bishe-
rigen, im Normalfall strengeren präferenziellen Ursprungsregeln als erfüllt. Diese Lieferantenerklärungen gel-
ten automatisch sowohl für die neuen als auch für die bisherigen Ursprungsregelungen. Das gilt unter der Vo-
raussetzung, dass nicht kumuliert wurde und es sich um Waren der Kapitel 1, 3, 16 (verarb. Fischerzeug-
nisse) sowie 25-97 handelt. 

Wer hingegen den Ursprung nach den neuen, einfacheren Übergangsregeln ermittelt hat, muss dies auf den 
Lieferantenerklärungen mit dem Zusatz „Transitional Rules“/„Revised Rules“ angeben. Die Präferenz ist in 
diesem Fall nur für die Staaten gegeben, die diese Übergangsregeln akzeptieren. Die anderen PEM-Staaten 
und auch die Abkommenstaaten außerhalb der PEM-Zone dürfen dann auf der Lieferantenerklärung nicht 
genannt werden. (Quelle: IHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Neue Meldevorschriften für Auslandszahlungen: Erhöhte Schwellenwerte zur Entlastung 

Für Zahlungen ins oder aus dem Ausland gelten statistische Meldevorschriften, die von allen Beteiligten an 
die Deutsche Bundesbank übermittelt werden müssen. 

Die Deutsche Bundesbank informiert, werden die Meldeprozesse und die Meldeschwellen angehoben, um 
den bürokratischen Aufwand für Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Haushalte zu reduzieren. 

Erhöhung der Meldeschwellen für grenzüberschreitende Zahlungen 

Zur Entlastung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen sowie privater Haushalte wird die Melde-
pflicht künftig erst ab einem Transaktionswert von 50.000 Euro greifen (statt bisher 12.500 Euro). Für Direk-
tinvestitionsbestände sowie Forderungen und Verbindlichkeiten wird die Meldeschwelle auf 6 Millionen Euro 
angehoben. 

Detaillierte Informationen zu den neuen Regelungen sind bereits auf der Webseite der Bundesbank verfügbar 
und werden fortlaufend ergänzt. (Quelle: Deutsche Bundesbank) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Zulassung zum CBAM-Anmelder verschoben 

Der erforderliche Durchführungsrechtsakt der Europäischen Kommission zur Regelung des Antragsverfah-
rens für die Erteilung einer Zulassung nach Artikel 5 der CBAM-Verordnung (CBAM-VO) ist bisher noch nicht 
beschlossen worden und wird daher nicht vor dem 01.01.2025 in Kraft treten. Aus diesem Grund wird die 
Möglichkeit zur Antragstellung über das Zulassungsmodul im CBAM-Register auch erst verspätet möglich 
sein. 

Sie benötigen den Status eines „zugelassenen CBAM-Anmelders“, um CBAM-Waren ab dem 01.01.2026 in 
das Zollgebiet der Europäischen Union einzuführen. Grundlage hierfür ist der Artikel 4 der CBAM-VO. Als 
CBAM-Waren gelten Produkte, die in Anhang I der CBAM-VO gelistet sind. (Quelle: DEHSt) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/aussenwirtschaft/aenderungen-im-meldewesen
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ATLAS–Einfuhr: Unterlagencodierung Regionales Übereinkommen (PEM) 

In seiner ATLAS-Info: 0718/25 informiert der Zoll über die Handhabung und Codierung der überarbeiteten 
PEM-Regelung. Aktuell wenden einige Staaten parallel zum revidierten Regionalen Übereinkommen auch 
übergangsweise noch das alte Regionale Übereinkommen an. In einer veröffentlichten Matrix (Tabelle 1-
PEM-MATRIX) sind diese Staaten mit „CR“ gekennzeichnet. Bei der Beantragung von Präferenzzollsätzen ist 
zu unterscheiden, auf welcher Grundlage der Präferenznachweis ausgestellt worden ist.  

Folgende Unterlagencodierungen stehen ab sofort im IT-Verfahren ATLAS für die Beantragung von Präfe-
renzzollsätzen auf der Grundlage des revidierten Regionalen Übereinkommens zur Verfügung: 

- „U078“ - Movement certificate EUR. 1 bearing the following statement in English in Box 7: "REVISED 
RULES" 

- „U079“ - Origin declaration bearing the following statement in English after the text of the declaration: 
"REVISED RULES" 

Ein Nachweis der Direktbeförderung ist in diesen Fällen nicht vorgesehen. 

Für die Beantragung von Präferenzzollsätzen auf Basis des übergangsweise noch anwendbaren alten Regio-
nalen Übereinkommen gelten die bisherigen Unterlagecodierungen (N864 bzw. N954 und Direktbeförde-
rungsnachweis 7HHF) weiterhin parallel. 

Die Unterlagen für die Pan-Europa-Mittelmeer- „Transitional Rules“ „U075“ und „U076“ sind nur präferenzbe-
gründend, sofern diese vor dem 01.01.2025 ausgestellt wurden. (Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

ATLAS-Versand/Einfuhr: Beitritt Georgiens zum Versandübereinkommen 

Zum 01.02.2025 tritt Georgien dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren bei. Ab die-
sem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, Versandverfahren zu eröffnen, deren Beendigung in Georgien stattfin-
den soll, sowie alle weiteren Möglichkeiten des gemeinsamen Versandverfahrens zu nutzen, ohne dass ein 
TIRVersandverfahren genutzt werden muss. Zudem besteht die Möglichkeit Georgien im Geltungsbereich der 
jeweiligen Bewilligung zu erweitern.  

Bei Einfuhren mit Versendungsland Georgien (GE) ist nun der Wert „EU“ im Feld „Zollrechtlicher Status“ an-
zugeben. (Quelle: Zoll | ATLAS-Info 0708/25)  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

ATLAS–Ausfuhr: Unterlagencodierung bei Ausfuhren mit Bestimmungsland Iran 

In seiner ATLAS-Info 0706/25 informiert der Zoll, dass für Güter und Technologien (Anhang II der Verordnung 
(EU) Nr. 267/2012), die zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit Wiederaufbereitung, Anreicherung, Schwer-
wasser oder anderen Maßnahmen, die nicht mit dem JCPOA vereinbar sind, beitragen könnten, eine neue 
Unterlagencodierung in ATLAS-Ausfuhr eingeführt wurde:  

- Y750: „Güter und Technologien, die keinen Beschränkungen nach Artikel 3a Abs. 1 i.V.m. Anhang II der 
Iran-VO (EU) Nr. 267/2012 unterliegen“ 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Neufassung: Endverbleibserklärung nebst Muster 

Am 10.12.2024 informierte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die Neufassung 
der Bekanntmachung zu Endverbleibserklärung nebst Muster. Mit der neuen Bekanntmachung können nun 
zwei Formen der Unterschrift durch den Endverwender akzeptiert: 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0718_25.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://wup.zoll.de/wup_online/matrix.php?landinfo=CH&gruppen_id=102&position
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0708_25.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0706_25.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsstellung/Endverbleibsdokumente/endverbleibsdokumente_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsstellung/Endverbleibsdokumente/endverbleibsdokumente_node.html
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- Handschriftliche Unterschrift oder  
- Nutzung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur im Sinne des Art. 26 der eIDAS-Verordnung 

(Verordnung (EU) Nr. 910/2014). 

Zudem ist die Einreichung der Original-Endverbleibserklärung im Rahmen der Antragstellung nicht mehr er-
forderlich. Es reicht eine digitale Kopie, die mindestens fünf Jahre aufzubewahren ist. 

Neu hinzugekommen sind die Muster der Anlagen C 6 und C 7 für unmittelbare und mittelbare Ausfuhren von 
Gütern nach Russland oder zur Verwendung in Russland (Verordnung (EU) Nr. 833/2014). (Quelle: BAFA) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Neubekanntgabe Allgemeiner Genehmigungen zur Stärkung und Beschleunigung der Exportkontrolle 

Mit dem neuen Maßnahmenpaket wird jetzt im Bereich der Rüstungsgüter die AGG Nr. 33 um weitere Güter 
für bestimmte Länder ausgeweitet. Zudem werden die AGGen Nr. 13 und Nr. 25 im Hinblick auf die Nutzung 
für Ausfuhren und Verbringungen in Durchführung von Ertüchtigungsinitiativen der Bundesregierung anwen-
derfreundlicher gestaltet. Im Bereich der Dual-Use Güter werden neben der neuen AGG Nr. 43 für die Wieder-
ausfuhr von Dual-Use Gütern und der AGG Nr. 44 für die Speicherung von Software und Technologie auf 
geschützten Cloudservern auch Anpassungen und Erweiterungen bei Sammelausfuhrgenehmigungen und 
Höchstbetragsgenehmigungen vorgenommen. Mehr unter Allgemeine Genehmigungen 

Für die Anmeldung in ATLAS-Ausfuhr steht ab sofort folgende Codierung zur Verfügung: 

- X071/A43: „Allgemeine Genehmigung Nr. 43“ (ATLAS-Info 0704/25) 

Hintergrund 
AGGen sind pauschale Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter, die von Exporteuren in Anspruch genom-
men werden können, ohne beim BAFA einen Ausfuhrantrag stellen zu müssen. Sie gelten für den unkritischen, 
gleichwohl genehmigungspflichtigen Export ausgewählter Güter in ausgewählte Länder. (Quelle: BAFA/Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Handbuch Ausfuhrgenehmigungen, Genehmigungscodierungen, elektronische Abschreibung 

Das Handbuch Ausfuhrgenehmigungen, Genehmigungscodierungen, elektronische Abschreibung (Stand: 
Januar 2025) wurde aktualisiert.  

Das Handbuch informiert über die Online-Anmeldung und Online-Abschreibung von genehmigungspflichtigen 
Ausfuhren und gibt einen Überblick über die außenwirtschaftsrechtlich relevanten Genehmigungscodierungen 
im Ausfuhrbereich. 

Darüber hinaus wird erläutert, wie die Erklärung, dass zur Ausfuhr angemeldete Güter keiner Ausfuhrgeneh-
migung bedürfen, zu codieren ist und welche Rechtswirkung die Angabe von Codierungen in einer Ausfuhr-
anmeldung entfaltet. (Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Länder 

China – Ausfuhrzölle, Lizenzen, Zollsenkungen, Dual-Use-Güter 2025 

Ausfuhrzölle 2025 

Die Zolltarifkommission des Staatsrates der VR China hat die Exportzölle für das Jahr 2025 bekannt gege-
ben. Betroffen sind im Wesentlichen Erze von Blei, Zink, Zinn und Wolfram, Eisen in Rohformen, Kupfer, Ni-

ckel und Aluminium, Zink und Antimon sowie Waren daraus. Details ergeben sich aus Anhang 3 des Erlas-
ses vom 26.12.2024. Der Anhang ist wie folgt aufgebaut: 

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0704_25.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/FormulareMerkblaetter/Zollrecht/ATLAS/merkblatt_online_abschreibung.pdf?__blob=publicationFile&v=63
https://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202412/P020241227628226216635.pdf
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laufende Nummer ex chinesische Zolltarif-
nummer 

chinesische Waren-
bezeichnung 

regulär anzuwenden-
der Exportzollsatz 
2025 

tatsächlich angewen-
deter Exportzollsatz 
2025 

Sofern in der letzten Spalte (tatsächlich angewendeter Zollsatz) nichts eingetragen ist, gilt der regulär anzu-
wendende Zollsatz. 

Ausfuhrlizenzen 2025 

Das chinesische Wirtschaftsministerium MOFCOM hat bekannt gegeben, welche Waren nur mit Lizenz aus der 
VR China ausgeführt werden dürfen. Betroffen sind 43 Warenarten, darunter Agrarerzeugnisse, Energieträger, 
Chemikalien, Rohstoffe (darunter seltene Erden) und Fahrzeuge. Details ergeben sich aus einer als Anhang 
veröffentlichten Liste. Diese ist wie folgt aufgebaut: 

序号 货物种类 海关商品编号 货物名称 单位 

laufende Nummer Warenart chinesische Zolltarifnum-
mer 

Warenbezeichnung Maßeinheit 

Einfuhrlizenzen 2025 

Das chinesische Wirtschaftsministerium MOFCOM hat mit Erlass Nr. 66 vom 31. Dezember 2024 bekannt 
gegeben, für welche Waren bei der Einfuhr in die VR China Lizenzen erforderlich sind. Betroffen sind Ozon 
abbauende Chemikalien, chemische Anlagen, Anlagen zur Eisenverhüttung, Baumaschinen, Erzeugnisse 
des Maschinenbaus, Hebe- und Transportgeräte, Anlagen zur Papierherstellung, Elektrotechnik, Nahrungs-
mittel- und Verpackungsanlagen, Landwirtschaftliche Maschinen, Druckmaschinen und Maschinen zur Bear-
beitung von Leder und Textilien, Schiffe, Tonerkartuschen und Röntgengeräte.  

Details ergeben sich aus einer als Anhang veröffentlichten Liste. Die Liste ist wie folgt aufgebaut: 

序号 货物种类 海关商品编号 货物名称 单位 

laufende Nummer Warenart chinesische Zolltarifnum-
mer 

Warenbezeichnung Maßeinheit 

Automatische Importlizenzen 2025 

Das chinesische Wirtschaftsministerium MOFCOM hat eine Liste mit den Waren veröffentlicht, für die bei 
der Einfuhr nach China Automatische Importlizenzen erforderlich sind. Betroffen sind: landwirtschaftliche Wa-
ren, darunter Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen und Geflügel, Milch und Milchpulver, Gerste, Soja 
und Raps, Tabak, Erze von Eisen und Kupfer, Kohle, Roh- und Mineralölerzeugnisse, Düngemittel, Elektro-
stahl, Maschinenbauerzeugnisse wie Bau-, Druck- Textil- Metallbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen, 
Elektronische Erzeugnisse wie Satelliten-, Radio- und Fernsehtechnik, mobile Kommunikationsgeräte, Busse, 
Pkw, Flugzeuge, Schiffe und Medizintechnik. 

Die Liste ist wie folgt aufgebaut: 

序号 货物种类 海关商品编号  货物名称  备注 单位 

Laufende Nummer Warengattung 
chinesische Zolltarif-
nummer 

Warenbezeichnung Bemerkungen Maßeinheit 

Zollsenkungen zum Jahresbeginn 2025 

In China gelten weiterhin Zollsenkungen. Betroffen sind insgesamt 935 Tariflinien aus dem Agrarbereich, mi-
neralische Rohstoffe, Kohle und Erdöl, Chemikalien, chemische Erzeugnisse, Kunststoffe, Holz und Papier 

https://www.gtai.de/resource/blob/1852430/e96db699015c1a328e05bb94b6f6e2db/Ausfuhrlizenzen%202025.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/1852430/e96db699015c1a328e05bb94b6f6e2db/Ausfuhrlizenzen%202025.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/1852594/603bf7c540a5f8694e0a0914ae13a54e/China%20Einfuhrlizenzen%202025.pdf
https://wms.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/271034535/attach/202412/cfd7f514051d48e3acc0ad17cfa91fb9.pdf?fileName=%E8%87%AA%E5%8A%A8%E8%BF%9B%E5%8F%A3%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B4%A7%E7%89%A9%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%882025%E5%B9%B4%EF%BC%89.pdf
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sowie Waren daraus, Baumwollgewebe, Bekleidung, Glas und Glaswaren, Eisen, Kupfer, Nickel, Aluminium, 
Zink und andere unedle Metalle sowie Waren daraus, Waren des Maschinenbaus und der Elektrotechnik, 
Nutzfahrzeuge und Kfz-Teile, optische Waren, Medizintechnik sowie Mess- und Regelinstrumente. Details 
ergeben sich aus Anhang 2 zur Bekanntmachung der Zolltarifkommission des chinesischen Staatsrates vom 
26.12.2024. Der Anhang ist wie folgt aufgebaut: 

Laufende Nr.  Ex Chinesische Zolltarif-
nummer 

Chinesische Waren-
bezeichnung 

Normaler Zollsatz 
(WTO) 

Ermäßigter Zollsatz 
(WTO) ab 1. Januar 
2025 

Ein- und Ausfuhr von Dual-Use-Gütern 2025 

Das chinesische Wirtschaftsministerium MOFCOM hat eine Liste der Waren veröffentlicht, die als Dual-Use 
Güter bei der Einfuhr (Seiten 1 bis 16) und Ausfuhr (ab Seite 17) eine besondere Lizenz benötigen. Dual-
Use-Güter sind Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Betroffen sind folgende 
Warengruppen: Radioaktives Material und Nukleartechnologie, chemische und biologische Materialien sowie 
zugehörige Gerätschaften und Messinstrumente sowie Raketentechnologie, Software und Informationstech-
nik.  

Die Liste ist wie folgt aufgebaut: 

序号 商品名称  描述 海关商品  

编号  

单位 

Nr. Warenbezeichnung nähere Beschreibung chinesische Zolltarifnum-
mer 

Maßeinheit 

Die Listen enthalten die chinesischen Zolltarifnummern und die Warenbezeichnungen in Chinesisch. Zolltarif-
nummern werden bis zur 6. Stelle weltweit einheitlich verwendet (HS-Unterposition). Ab der 7. Stelle gibt es 
nationale Unterschiede. 

(Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU/Chile – Einführung des REX-Systems ab Februar 2025 

Wie die deutsche Zollverwaltung in seiner Fachmeldung am 13.01.2025 informiert, tritt das Interimshandels-
abkommen (ITA) zwischen der Europäischen Union und der Republik Chile am 01.02.2025 in Kraft. 

Mit Inkrafttreten des Abkommens wird das bisherige System des Ermächtigten Ausführers durch das REX-
System ersetzt. Für EU-Ursprungserzeugnisse mit einem Sendungswert über 6.000 Euro muss die REX-
Nummer in der Ursprungserklärung angegeben werden. 

Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie Ursprungserklärungen auf Rechnungen, die nach dem As-
soziierungsabkommen EU-Chile ausgestellt wurden, gelten ab dem 01.02.2025 nicht mehr als Präferenzur-
sprungsnachweis.  

Im IT-Verfahren ATLAS (ATLAS-Info 0714/25) können auf der Grundlage des Interim-Handelsabkommens 
folgende Unterlagencodierungen als präferenzbegründend ab 01.02.2025 angemeldet werden: 

- U123 Erklärung zum Ursprung (Artikel 3.17 Absatz 5 Buchstabe a des Interimshandelsabkommens EU-
Chile), 

- U124 Erklärung zum Ursprung für mehrere Lieferungen identischer Erzeugnisse (Artikel 3.17 Absatz 5 
Buchstabe b des Interimshandelsabkommens EU-Chile) oder 

- U125 Gewissheit des Einführers (Artikel 3.19 des Interimshandelsabkommens EU-Chile). 

Ein Nachweis der Direktbeförderung ist in diesen Fällen nicht vorgesehen. 

https://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202412/P020241227628226008237.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/1852424/68a88bd694768db594cbce544a6f249e/Dual-Use-G%C3%BCter%202025.pdf
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2025/wup_warenverkehr_chile.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2025/info_0714_25.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die Präferenzunterlagen des bisherigen Abkommens (N954 und N864) werden ab dem 01.02.2025 durch das 
IT-Verfahren ATLAS nicht mehr präferenzbegründend anerkannt. (Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Embargomaßnahmen 

Belarus 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3177 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

Haiti 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3138 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

Demokratischen Republik Kongo 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3107 DES RATES vom 9. Dezember 2024  

Demokratische Volksrepublik Korea 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3152 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

Mali 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3147 DES RATES vom 13. Dezember 2024 

Sudan 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3156 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3114 DES RATES vom 9. Dezember 2024 

Russland 

VERORDNUNG (EU) 2024/3192 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3183 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3188 DES RATES vom 16. Dezember 2024 

Die EU verlängert die Sanktionen um weitere sechs Monate bis zum 31.07.2025. Seit dem 24.02.2022 hat die 
EU als Reaktion auf die großangelegte Invasion Russlands in die Ukraine 15 Sanktionspakete verabschiedet. 
Das 16. Sanktionspaket soll noch im Februar 2025 kommen. 

Venezuela 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/42 DES RATES vom 9. Januar 2025  

Menschenrechtsverletzungen 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2999 DES RATES vom 2. Dezember 2024 

Terrorismus 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3148 DER KOMMISSION vom 11. Dezember 2024 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Antidumpingmaßnahmen 

Antidumping – Coils mit Ursprung in China, Indonesien und Taiwan 
Die EU-Kommission kündigt das bevorstehende Außerkrafttreten der Maßnahmen an. Die Antidumpingmaßnahmen gelten auch auf 
Einfuhren aus der Türkei. 

Antidumping/Antisubvention – Elektrofahrräder mit Ursprung China 
Die Europäische Kommission verlängert die Maßnahmen nach Abschluss einer Auslaufüberprüfung. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ:L_202403177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202403138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3107&qid=1738058679362&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3152&qid=1738058704654&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3147&qid=1738058722729&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3156&qid=1738058751979&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3114&qid=1738058779225&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3192&qid=1738058802046&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3183&qid=1738058821304&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3188&qid=1738058846927&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32025R0042&qid=1738058869783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R2999&qid=1738058911042&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32024R3148&qid=1738058928610&rid=1
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-coils-mit-ursprung-in-china-indonesien-und-taiwan-564012
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-antisubvention-elektrofahrraeder-mit-ursprung-in-58260
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-antisubvention-elektrofahrraeder-mit-ursprung-in-58260
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hebelmechaniken-mit-ursprung-in-china-958612
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Antidumping - Hebelmechaniken mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission verlängert die Antidumpingmaßnahmen nach Abschluss einer Auslaufüberprüfung. 

Antidumping - Cholinchlorid mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission ordnet die zollamtliche Erfassung der betroffenen Waren an. Seit Oktober 2024 führt sie eine Antidumping-
untersuchung durch. 

Antidumping/Antisubvention - Reifen mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission verlängert die Maßnahmen nach Abschluss einer Auslaufüberprüfung. 

Antidumping – Peroxosulfate mit Ursprung in China 
Die EU-Kommission leitet eine Auslaufüberprüfung ein. Die aktuellen Maßnahmen gelten seit Januar 2020. 

Antidumping - Erythrit mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung endgültiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Lysin mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung vorläufiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Verzinnte Erzeugnisse mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung vorläufiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping – Polyvinylalkohole mit Ursprung in China 
Die EU-Kommission kündigt das bevorstehende Außerkrafttreten der Maßnahmen an. Die endgültigen Antidumpingmaßnahmen beste-
hen seit 2020. 

Antidumping - mobile Zugangstechniken mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung endgültiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Titandioxid mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung endgültiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Polyvinylchlorid mit Ursprung in Ägypten und USA 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung endgültiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Flacherzeugnisse mit Ursprung in Indien/Indonesien 
Die Maßnahmen gelten auch auf Einfuhren aus Taiwan, der Türkei und Vietnam. Ein vietnamesisches Unternehmen wird vom Aus-
gleichszoll ausgenommen. 

Antidumping - Acrylnitril-Butadien-Styrol-Harze 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. Betroffen sind Einfuhren aus Südkorea und Taiwan. 

Antidumping - Bariumcarbonat mit Ursprung in China und Indien 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. 

Antidumping - Valin mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. 

Antidumping - nahtlose Rohre aus Eisen oder Stahl 
Die EU-Kommission verlängert die Antidumpingmaßnahmen für Waren mit Ursprung in Russland nach Abschluss einer Auslaufüberprü-
fung. 

Antidumping - Keramik mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission leitet eine Interimsüberprüfung ein. Die Auslaufüberprüfung ist noch nicht abgeschlossen. 

Antidumping - Hartholzsperrholz mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission ordnet die zollamtliche Erfassung der betroffenen Waren an. Seit Oktober 2024 führt sie eine Antidumping-
untersuchung durch. 

Antidumping - Kerzen mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. 

Antidumping - Kabel aus optischen Fasern mit Ursprung in Indien 
Die Europäische Kommission gibt die Einführung endgültiger Antidumpingzölle bekannt. 

Antidumping - Zuckermais mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. 

Antisubvention - Biodiesel mit Ursprung in Indonesien 
Die EU-Kommission leitet eine Auslaufüberprüfung ein. Die Maßnahmen gelten seit Dezember 2019. 

Antidumping - Hochdruckstahlflaschen mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein. 

Antidumping - Schrauben ohne Kopf mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission ordnet die zollamtliche Erfassung der betroffenen Waren an. Seit Oktober 2024 führt sie eine Antidumping-

untersuchung durch. 

(Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hebelmechaniken-mit-ursprung-in-china-958612
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-cholinchlorid-china-1833844
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-cholinchlorid-china-1833844
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-antisubvention-reifen-mit-ursprung-in-der-vr-china-57108
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-antisubvention-reifen-mit-ursprung-in-der-vr-china-57108
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-peroxosulfate-mit-ursprung-in-china-213486
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-peroxosulfate-mit-ursprung-in-china-213486
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-erythrit-mit-ursprung-in-china-1054374
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-erythrit-mit-ursprung-in-china-1054374
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-lysin-mit-ursprung-in-china-1775924
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-lysin-mit-ursprung-in-china-1775924
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-weissbleche-und-baender-mit-ursprung-in-china--1772746
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-weissbleche-und-baender-mit-ursprung-in-china--1772746
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-polyvinylalkohole-mit-ursprung-in-china-561546
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-polyvinylalkohole-mit-ursprung-in-china-561546
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-mobile-zugangstechniken-mit-ursprung-in-china-1051926
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-mobile-zugangstechniken-mit-ursprung-in-china-1051926
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-titandioxid-mit-ursprung-in-china-1051928
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-titandioxid-mit-ursprung-in-china-1051928
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-polyvinylchlorid-mit-ursprung-in-aegypten-und-usa-1052568
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-polyvinylchlorid-mit-ursprung-in-aegypten-und-usa-1052568
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-flacherzeugnisse-mit-ursprung-in-indien-indonesien-762876
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-flacherzeugnisse-mit-ursprung-in-indien-indonesien-762876
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-acrylnitril-butadien-styrol-harze-1851082
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-acrylnitril-butadien-styrol-harze-1851082
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-bariumcarbonat-1851080
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-bariumcarbonat-1851080
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-valin-china-1851078
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-valin-china-1851078
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-rohre-aus-eisen-oder-stahl-mit-ursprung-in-51054
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-rohre-aus-eisen-oder-stahl-mit-ursprung-in-51054
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-keramik-mit-ursprung-in-china-728948
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-keramik-mit-ursprung-in-china-728948
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hartholzsperrholz-china-1827818
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hartholzsperrholz-china-1827818
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-kerzen-china-1851076
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-kerzen-china-1851076
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-kabel-aus-optischen-fasern-mit-ursprung-in-indien-1053446
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-kabel-aus-optischen-fasern-mit-ursprung-in-indien-1053446
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-zuckermais-china-1846098
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-zuckermais-china-1846098
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antisubvention-biodiesel-mit-ursprung-in-indonesien-203158
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antisubvention-biodiesel-mit-ursprung-in-indonesien-203158
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hochdruckstahlflaschen-china-1845730
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-hochdruckstahlflaschen-china-1845730
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-schrauben-ohne-kopf-china-1829644
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-schrauben-ohne-kopf-china-1829644
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EU – Kombinierte Nomenklatur 

Reinigungstücher 

Bisher wird eine Ware aus 25 Reinigungstüchern aus Vliesstoff mit Abmessungen von etwa 15 cm × 20 cm je 
Tuch, in einem Kunststoffbeutel für den Einzelverkauf aufgemacht, getränkt unter anderem mit Wasser, Soja-
bohnenöl, Süßmandelöl (Prunus dulcis), Cetylalkohol, Xanthan Gum, Parfüm/Duftstoffen, Citronellol, Gera-
niol, Glycerin, Tetranatrium EDTA und Dinatriumcocoamphodiacetat, die zum Entfernen von Schminke sowie 
zum Beleben und Klären von normaler Haut und Mischhaut verwendet wird, als "Zubereitung zur Hautpflege" 
in die Position 3304 99 00 eingereiht (gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 385/2013).  

Die EU-Kommission hebt diese Einreihungsentscheidung auf. Hintergrund ist ein Einreihungsavis der Welt-
zollorganisation (Einreihungsavis 3307.90/4 ). Dieses sieht eine Einreihung einer sehr ähnlichen Ware als 
"zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel“ in die HS-Unterposition 3307 90 vor. Die entspricht 
dem KN-Code 3307 90 00. Durchführungsverordnung (EU) 2024/3126 

Sitzsack 

Die nachstehend beschriebenen Waren werden in die Kombinierte Nomenklatur unter den genannten KN-
Code eingereiht: 

"Eine rechteckige Ware mit Abmessungen von etwa 185 cm × 132 cm, bestehend aus einem dicken, dicht 
gewebten, einfarbigen Spinnstofferzeugnis aus Chemiefasern (100 Prozent Polyester) in Form einer (zum 
Befüllen bestimmten) Hülle für ein rechteckiges riesiges Kissen (sogenannter Sitzsack). Die Ware ist an den 
Seiten mit breit abgesteppten Kanten versehen. An den vier Ecken der abgesteppten Kanten sind vier Metall-
ösen angebracht; jeweils zwei weitere Metallösen sind an den beiden längeren abgesteppten Kanten ange-
bracht (etwa im Abstand von einem Viertel der Seitenlänge, gemessen von der Ecke). Die Ware ist mit einer 
Reißverschlussöffnung versehen, damit sie befüllt werden kann. Die Ware wird zusammen mit zwei verstell-
baren Gurtbändern gestellt, die aus demselben Spinnstoff wie die Hauptware bestehen und an denen jeweils 
an beiden Enden ein Karabinerhaken angebracht ist. Die Gurtbänder sind so gestaltet, dass sie mithilfe der 
Karabinerhaken an den Metallösen befestigt werden können, um auf diese Weise einen Teil des Kissens an-
zuheben."  

Die Ware ist als "andere konfektionierte Spinnstoffware" unter dem folgenden KN-Code einzureihen: 6307 90 
98. Durchführungsverordnung (EU) 2024/3133 

Pipettenspitzen 

Die nachstehend beschriebenen Waren werden in die Kombinierte Nomenklatur unter den genannten KN-
Code eingereiht: 

"So genannte Pipettenspitzen aus durchsichtigem Polypropylen, bestehend aus einem zylindrischen Körper 
mit konischer Spitze in verschiedenen Durchmessern und von unterschiedlicher Länge. Die Pipettenspitzen 
sind austauschbare Einwegkomponenten, die in Pipettierapparaten oder automatisierten Dosiersystemen 
(Dosierrobotern) eingesetzt werden können. Diese Waren sind für den Einsatz in verschiedenen spezifischen 
Diagnose- und Forschungsanwendungen konzipiert, um kleine, präzise Flüssigkeitsmengen genau und 
gleichmäßig zu übertragen." 

Die Ware ist als "andere Waren aus Kunststoffen" unter dem folgenden KN-Code einzureihen: 3926 90 97. 
Durchführungsverordnung (EU) 2024/3020 

(Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Golfstaaten – 12stellige Zolltarifnummer gefordert 

Zum 01.01.2025 haben die sechs GCC-Staaten (Bahrein, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, VAE) einen 
zwölfstelligen Zolltarif eingeführt, der den bisherigen achtstelligen ersetzt und nationale Besonderheiten bei-
behält. Exporteure werden aufgefordert den neuen Tarif anzuwenden; die Integration in die Access2Markets-
Datenbank der EU läuft noch. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202403126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202403133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202403020
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Weltweit basiert die Zolltarifstruktur auf dem sechsstelligen Harmonisierten System (HS, Stand 2022), das je 
nach Bedarf erweitert wird. EU-Exporteure verwenden in der Regel die achtstellige Kombinierte Nomenklatur 
(KN) der EU, die von Importeuren entsprechend angepasst wird. Einige Firmen verwenden zusätzlich länder-
spezifische Warennummern, etwa für die USA – meist nur bei bedeutenden Märkten oder speziellen Lieferkon-
ditionen. (Quelle: DIHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Großbritannien – Sicherheitsanmeldungen (S&S Declarations) für Importe verpflichtend 

Ab 31.01.2025 sind summarische Eingangsanmeldungen für Waren aus der EU bei der Einfuhr nach Großbri-
tannien verpflichtend. Die Abgabe erfolgt über S&S GB. Voraussetzung ist eine kompatible Software oder die 
Nutzung eines Community System Providers (CSPs). 

Verantwortlich für die Abgabe der summarischen Eingangsanmeldungen ist der Beförderer beziehungsweise 
Betreiber des Transportmittels. Es ist möglich, einen Dienstleister mit der Abwicklung der Erklärungen zu be-
auftragen. Die Fristen für die Abgabe der Erklärungen sind abhängig vom Transportmittel bzw. Transportweg. 
Beim Transport über die Roll-On-Roll-Off-Häfen kommen zwei Verantwortliche in Betracht: 

• für begleitete Waren muss das Speditionsunternehmen die Anmeldung abgeben, 

• bei unbegleiteten Waren/Containern muss der Fährbetreiber die Anmeldung einreichen. 

Der Datensatz reduziert sich von bisher 37 auf 20 verpflichtende Angaben. Weitere acht Datenelemente sind 
in bestimmten Fällen verpflichtend. (Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Südafrika – Liste der Antidumpingzölle auf Einfuhren aktualisiert 

Südafrika aktualisiert Anhang 2 des Zoll- und Verbrauchsteuergesetzes und passt somit die derzeit geltenden 
Antidumpingmaßnahmen auf eingeführte Waren an. Von den Maßnahmen sind unter anderem Produkte aus 
Deutschland betroffen. (Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Südafrika – Liste beschränkter und verbotener Ein- und Ausfuhren aktualisiert 

Am 31.01.2025 hat Südafrika eine aktualisierte Fassung der Liste der verbotenen und beschränkten Ein- und 
Ausfuhren "Prohibited and Restricted Goods" veröffentlicht. Mit der Aktualisierung ist für die Einfuhr von Li-
thium-Ionen-Akkumulatoren (Zolltarifnummer: 8507.60) kein Letter of Authority mehr nötig. (Quelle: Germany 
Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Messen und Veranstaltungen 

Hessische Firmengemeinschaftsmessestände: Ein Weg für Ihren internationalen Erfolg! 

Das Land Hessen fördert die Teilnahme hessischer Unternehmen (KMUs) an Messen und Ausstellungen – 
insbesondere auf herausfordernden oder weit entfernten Auslandsmärkten. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähig-
keit und internationale Präsenz der Unternehmen zu stärken. 

Die hessischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) organisieren in Zusammenarbeit mit der „Hessen 
Trade & Invest GmbH“ und den jeweiligen Messedurchführungsgesellschaften hessische Gemeinschafts-
stände auf ausgewählten nationalen und internationalen Messen. Vor Ort erhalten die teilnehmenden Unter-
nehmen umfassende Unterstützung, von der Logistik bis zur Netzwerkpflege. 

https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Legal/SCEA1964/Legal-LPrim-CE-Sch2-Schedule-No-2.pdf
https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Docs/ProhibitedGoods/Prohibited-and-Restricted-Imports-and-Exports-list-4-Sep-2024.xlsx
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Interessierte Unternehmen profitieren von zahlreichen Vorteilen, darunter reduzierte Standkosten, eine er-
höhte Sichtbarkeit sowie professionelle Betreuung während der Messe.  

Mehr auf      Hessische Gemeinschaftsstände 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Spotlight Internationalisierung: Auslandskontakte finden am 13. Februar 2025 

Wir helfen Ihrem Unternehmen mehr Erfolg in neuen Märkten zu haben. Profitieren Sie von den Angeboten 
der Auslandshandelskammern und des Enterprise Europe Network. Erfahren Sie, wie wir mittelständische 
Unternehmen unterstützen wettbewerbsfähiger zu werden. Mit unseren Netzwerken finden Sie zuverlässige 
Lieferanten und seriöse Vertriebspartner weltweit. 

     Jetzt anmelden! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Round-Table „Markteintritt in die VAE“ am 25. Februar 2025 

Die Golfstaaten gehören zu den weltweit dynamischsten Wachstumsmärkten. Besonders die VAE haben sich 
als wirtschaftliches Zentrum des Mittleren Ostens etabliert, angetrieben durch unternehmensfreundliche Poli-
tik. 

Dubai ist ein globaler Handelsplatz mit moderner Infrastruktur, steuerlichen Vorteilen und strategischer Lage 
– ideal für internationale Unternehmen. 

Die IHK Frankfurt und die Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer (AHK)  laden Sie zu einer 
Info- und Netzwerkveranstaltung ein. Gemeinsam mit Dubai CommerCity und der Kanzlei emltc Emerging 
Solutions erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Chancen eines erfolgreichen Markteintritts. 

     Jetzt anmelden! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Webinar Entsendung von Mitarbeitern nach Belgien am 28. Februar 2025 

Belgien zählt für deutsche Unternehmen zu den beliebtesten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Dabei ge-
hen viele Geschäftsbeziehungen über die einfache Warenlieferung hinaus und ziehen entsenderechtliche 
Formalitäten nach sich. Informieren Sie sich in unserem kompakten Webinar zu den Meldepflichten (u.a. Li-
mosa-Meldung), den vor Ort einzuhaltenden Bestimmungen und den Unterlagen, die Sie vorhalten und zum 
Teil mitführen müssen. 

Das Webinar ist Teil der Webinarreihe „Mitarbeiterentsendung – Weltweit.Rechtssicher.Entsenden“ der hessi-
schen Industrie- und Handelskammern und richtet sich an Unternehmen, die derzeit oder auch zukünftig Mit-
arbeiter nach Belgien entsenden. 

     Jetzt anmelden! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

  

https://www.htai.de/aussenwirtschaft/hessische-gemeinschaftsstaende/
https://www.offenbach.ihk.de/veranstaltungen/details/auslandskontakte-finden-14576/
https://events.frankfurt-main.ihk.de/b?p=vae_markteintritt
t3://page/?uid=5695
https://www.offenbach.ihk.de/veranstaltungen/details/entsendung-von-mitarbeitern-nach-belgien-14462/
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Enterprise Europe Network (EEN) 

Geschäftspartner im Ausland gesucht? 

Das Enterprise Europe Network (EEN) unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten Geschäftspartnern – 
sei es für den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen im Ausland oder aber für Technologie-transfer und 
Forschung und Entwicklung. Finden Sie ausgewählte Kooperationsgesuche und Angebote aus der EU-weiten 
Geschäftskooperationsdatenbank. Gerne suchen wir auch nach Ihren individuellen Kriterien. Zu den Profilen 
des Monats » Februar 2025 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

B2B-Events 

04. - 06.02.2025 | ISE Open Innovation Challenge 2025 

Weltweit führende Messe für AV und Systemintegration, Barcelona, Spanien 

Die „Integrated Systems Europe (ISE)“ ist die weltweit führende Messe für AV und Systemintegration. 
Auf der ISE 2024 in Barcelona (Spanien) stellen sich führende Technologieinnovatoren und Lösungsanbieter 
im Bereich AV und Systemintegration vor. 

B2B-Matchmakings bieten interessierten Unternehmen die Möglichkeit, ihr Netzwerk international auszu-
bauen. Buchen Sie Ihr Partnering-Event bis zum 13.02.2025 und finden Sie neue Partner weltweit, online 
oder vor Ort! 

Online-B2B-Meetings: 11. und 13.02.2025 

Vor Ort B2B-Meetings: 04. bis 06.02.2025; Veranstaltungsort: ISE-Kongress, Barcelona 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Teilnehmenden erhalten eine Eintrittskarte zum ISE-Kongress. 
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme bei Milena Tröß, IHK Offenbach | Enterprise 
Europe Network. 

     Jetzt anmelden  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

07.-21.02.2025 | Sustainable Solutions Match 

Kontakte für eine nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft 

Die erste branchenübergreifende virtuelle Veranstaltung, die europäische Unternehmen auf ihrem Weg zu 
einer nachhaltigen und kreislauforientierten Wirtschaft unterstützt. Wie können Sie Ihre Energie- und Material-
kosten senken? Wie können Sie Abfallströme aufwerten? Wie können Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher 
machen? Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach innovativen Ideen oder zuverlässigen Partnern sind, diese 
Veranstaltung bringt Lösungssuchende und Anbieter zusammen, um echte Herausforderungen anzugehen 
und praktische Antworten zu finden. Lassen Sie uns Ihre Visionen in die Tat umsetzen - gemeinsam! 

07.02.2025: Kick-off-Tag 

10. bis 14.02.2025: Online-Pitching-Sessions 

10. bis 21.02.2025: Online B2B-Treffen 
Knüpfen Sie wertvolle Kontakte an virtuellen Einzelgesprächen mit Unternehmen, Innovatoren und Experten.  

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme bei Milena Tröß, IHK Offenbach | Enterprise 
Europe Network. 

     Jetzt anmelden  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

https://www.offenbach.ihk.de/international/laender-und-maerkte/enterprise-europe-network/profile-des-monats-februar-2025/
https://ise-2025-open-innovation-challenge.b2match.io/
https://www.offenbach.ihk.de/
https://www.offenbach.ihk.de/
https://ise-2025-open-innovation-challenge.b2match.io/
https://www.b2match.com/e/sustainablesolutionsmatch2025
https://www.offenbach.ihk.de/
https://www.offenbach.ihk.de/
https://www.b2match.com/e/sustainablesolutionsmatch2025
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03. - 06.03.2025 | MWC Open Innovation Challenge 

Mobile World Congress (MWC), Barcelona, Spanien 

Großunternehmen und Investoren auf der Suche nach neuen Lösungen für verschiedene technologische 
Herausforderungen führen im Rahmen des MWC 2024 vorab terminierte Einzelgespräche mit Start-ups und 
Anbietern innovativer Technologien. Die Gespräche finden vom 03. - 05.03.2025 vor Ort auf der Messe 
Mobile World Congress (MWC) in Barcelona statt. Alternativ können sie vom 10. bis 14.03.2025 terminiert 
und per Videocall durchgeführt werden. Start-ups und andere Technologieanbieter können sich über die 
MWC-Open-Website kostenfrei registrieren.  

Schwerpunkte: 

• Internet of Things 

• Artificial Intelligence 

• Fintech 

• 5G Connect 

• Healthcare 

• Deep Tech 

• Industry 4.0 

• Circular Economy 

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme bei Milena Tröß, IHK Offenbach | Enterprise 
Europe Network. 

     Jetzt anmelden 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Veröffentlichungen  

ICC-Leitfaden Incoterms® 2020-Regeln für B2B-Verträge 

Wie beeinflussen nationale Gesetze und Vorschriften die Wahl der Incoterms® 2020-Regeln für B2B-Ver-
träge? Dieser kostenlose Leitfaden von ICC erläutert regionale Besonderheiten und hilft Händlern, Anwälten, 
Spediteuren sowie Zoll- und Transportfachleuten, die Herausforderungen zu verstehen, die bei der Wahl der 
richtigen Incoterms®-Regel für die Verwendung in bestimmten Ländern oder Regionen auftreten können. 
(Quelle: DIHK/ICC) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Auslandshandelskammern (AHK) 

Geschäftsanbahnungsreisen zivile Sicherheitstechnologien nach Rumänien und Republik Moldau 
vom 2. bis 5. Juni 2025 

Die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) führt im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klimaschutz, eine Geschäftsanbahnungsreise für deutsche Anbieter und Dienst-
leister aus der Branche Zivile Sicherheitstechnologien nach Rumänien und in die Republik Moldau durch.  

Sie wird im Rahmen des Markterschließungsprogramms für KMU durchgeführt. Zielgruppe sind vorwiegend 
kleine und mittlere deutsche Unternehmen (KMU). 

     Jetzt mehr erfahren! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://mwc-open-innovation-challenge-2025.b2match.io/
https://www.offenbach.ihk.de/
https://www.offenbach.ihk.de/
https://mwc-open-innovation-challenge-2025.b2match.io/
https://2go.iccwbo.org/national-regulatory-barriers-to-the-incoterms-2020-rules.html
https://www.ahkrumaenien.ro/de/delegationen-und-messen/geschaeftsanbahnung-fuer-deutsche-unternehmen-aus-dem-bereich-zivile-sicherheitstechnologien-und-%E2%80%93dienstleistungen-nach-rumaenien-und-in-die-republik...
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Ansprechpartner 

Ihr Angebot der IHKs Offenbach am Main, Darmstadt Rhein Main Neckar, Hanau-Gelnhau-
sen-Schlüchtern und Frankfurt am Main. 

IHK Darmstadt Rhein Main Neckar 

Rheinstraße 89 
64295 Darmstadt 
Ansprechpartner: Axel Scheer 
Telefon: 06151 871-1252 
E-Mail axel.scheer@darmstadt.ihk.de, Internet 

IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 

Am Pedro-Jung-Park 14 
63450 Hanau 
Ansprechpartner: Andreas Kunz 
Telefon: 06181 9290-8510 
E-Mail a.kunz@hanau.ihk.de, Internet 

IHK Offenbach am Main 

Frankfurter Straße 90 
63067 Offenbach am Main 
Ansprechpartner: Brigitte Appiah 
Telefon: 069 8207-255 
E-Mail appiah@offenbach.ihk.de, Internet 

IHK Frankfurt am Main 

Börsenplatz 4 
60313 Frankfurt am Main 
Ansprechpartner: Eva-Maria Stolte 
Telefon: 069 2197-1434 
E-Mail e.stolte@frankfurt-main.ihk.de, Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
Newsletter Angebot 
Wussten Sie, dass die IHKs Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Offenbach 
am Main auch andere, interessante Newsletter für Sie im Angebot haben? Schauen Sie rein: 

 

 
Darmstadt 

Frankfurt am Main 

Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 

Offenbach am Main 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

mailto:axel.scheer@darmstadt.ihk.de
http://www.darmstadt.ihk24.de/
mailto:a.kunz@hanau.ihk.de
http://www.hanau.ihk.de/
mailto:appiah@offenbach.ihk.de
http://www.offenbach.ihk.de/
mailto:e.stolte@frankfurt-main.ihk.de
http://www.frankfurt-main.ihk.de/
http://inx.odav.de/inxmail7/anmeldung_neu.jsp
http://www.frankfurt-main.ihk.de/newsletter
http://ihkhanau.web-republic.de/ihkhanau-web/htdocs/newsletter.html
http://www.offenbach.ihk.de/newsletter
https://www.ahk.de/wir-unterstuetzen
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Impressum 

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main 
Frankfurter Straße 90 
63067 Offenbach am Main 
Tel. 069 8207-0 
Fax 069 8207-199 
E-Mail: service@offenbach.ihk.de 
 
Die IHK Offenbach am Main wird rechtsgeschäftlich und gerichtlich durch den Präsidenten und den Haupt-
geschäftsführer vertreten. Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist der Hauptgeschäftsführer alleine 
vertretungsbefugt. 

Erweitertes Impressum 

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Absatz 2 RStV: Markus Weinbrenner, E-Mail: service@offenbach.ihk.de  

Möchten Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Wenden Sie sich einfach an Brigitte Appiah,  
E-Mail appiah@offenbach.ihk.de oder kontaktieren Sie uns unter der genannten Adresse. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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